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SCHREIBEN VON DOMDEKAN, SENIOR UND KAPITEL DES DOMSTIFTES AN DEN
LANDVOGT IM OBEREN UND UNTEREN THURGAU, HPTM. BEAT JA¬
KOB II . ZURLAUBEN VON GESTELENBURG, [ GROSS] RAT [ DER
STADT ZUG]1 UND OBERSTFELDWACHTMEISTER, FRAUENFELD

"Unns haben einige Unnserer Caplönen zu vernemmen geben lassen , wie das von

einem . . . Oberambt zu Frauwenfeldt verlanget werde , Sie sollen erweisen , dass

Jhro im Turgöw habendte Reebgüether aigentlich bona fundata seyen , damit die-

selbige mit kheinen newen beschwerthen belegt werden mögen , mit bitt , weilen

die mehrere fundationsbrieff per iniuriam temporum in verlurst gegangen , Jh-

nen über der Sachen wahre beschaffenheith eine beglaubte attestation mitzu-
theilen.

Wann nun ermelte schon vorhin in etwas onerierte güether von unfürdenckhli-

chen Jahren bey denen pfruendten gewesen und ieder Zeit pro bonis fundatis

gehalten worden , auch khein Mensch weist , noch aus denen schrüfften erfündt-

lieh ist , dass Jhemahls einige Reeben daran erkhaufft worden , zumahlen nicht

zu begreiffen , aus was mittlen zu denen pfruendten newe güether hetten er¬

kauf ft werden khönnen , als haben wür ein solches dem Herren Landtvogt hiemit

zu wüssen thuen und denselbigen anbenebens ersuechen wollen , besagte unnsere

Caplön oder dero ab immemoriali tempore gewesene pfruendtgüether umb so vihl

mehr von aller newen beschwerth ledig zu erkhennen , als über obberiehrte

gründt auch die praesumption für dieselbige stehet , quod proprie bona funda¬

ta sint , und Sie Jhre durchaus ganz geringe Beneficia mit einem schwehren

Gottsdienst wahrhafftig hart verdienen müessen " .

1 ) Fälschlicherweise als Zuger Stadt - und Amtsrat bezeichnet.

- Blatt 120r  leerOriginal , mit dem Siegel des Domkapitels AH 54 , 119 - 120
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